
Gedanken über die Anschaffung der
Kavalleriepferde durch die Eidgenossenschaft

Autor(en): L.v.B.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Schweizerische Militärzeitschrift

Band (Jahr): 17 (1851)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-91841

PDF erstellt am: 24.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-91841


HM

Qßrtcutkfit über .Sliifdjcifftutfl ber HauaUertepferbe

burd) bte Ößibgeiioflrenfi^rtft.

3u einet fluten Äaoallerie cjc^öxt nicht nur eine gute ererbte

üfiannf^aft unï> brefprte Ißfctbc, fonbern cd ifl and) nod) erforbertid),

baf leitete oon einer entfyrechcnben 39efd)affon£;cit feien, mit bet fte

jebe SBetoegung leid)t, ftcfev, gleichjeitig unb mit gleicher Äraftäuperung

unb îludbauer audjuühen im ©tanbe ftnb : ober mit anbern SBorten,

bie dtaoatleriepferbe fotten fo Diel möglich oon gleicher SJauavt, gleichem

Hilter, Äraft unb Jcm^eramcnt fein, aid man gufammen jti fteücn oerntag.

3tun ifl ed $f>atfa^e, bat lie Ißferbc ber ©doocij jtoar früher

brauchbar toerben aid jene ber engtifdjen, rufftfehen, polnifcfjen ober

beutfdjen Olace, obet überhaupt ^pferbe ebleter HIbpammungen, bagegen

aud) früher roieber in Hlbgang femmen aid biefe. gerner ifl befannt,

bap bie Ißfcrbe ber ©d)»eij, unb oorjiiglid) jene ber toeplichen, fdjönete

Äutfdjen* unb üBagenpferbe aid gute SReitpferbc ftnb ; fte finb in ber

Sugenb fe£>x lebhaft, toerben jeboep bei angeprengtem $)ienpe batb

herabgefeß!.

®ie (ïrfabruttg fjat ferner gezeigt, bap biefe tpferbe im ÄaoaÜerie»

bicnfle oermöge ihrer jartern Äonftitution leichter in gel;ler unb ÜJlängel

oerfaUen (giup» unb ©cfttengaUen, Curationcn :c.) aid iß ferbe beut»

fd;er dtaeen ober Sdpoge.

jebem Äenner ifl befannt, bat iß ferbe oon ungleichen Jiacen unb

f)öd)fl ungleichen lemperamenten, toie pe bie ©dfroeij in ihren Oer»

fd)iebencn Äantoneit herOorbringt, jum gleid)cn SDienRe oermenbet, pd)

gegenfeitig oerberben, erfd)öpfen unb untauglich machen.

W

Gedanken über Anschaffung der Kavatteriepferde

durch die Eidgenossenschaft.

Zu einer guten Kavallerie gehört nicht nur eine gute cxerzirte

Mannschaft und drcssirte Pferde, sondern es ist auch noch erforderlich,

daß letztere von einer entsprechenden Beschaffenheit seien, mit der sie

jede Bewegung leicht, sicher, gleichzeitig und mit gleicher Kraftäußerung

und Ausdauer auszuüben im Stande sind; oder mit andern Worten,

die Kavalleriepferde sollen so viel möglich von gleicher Bauart, gleichem

Alter, Kraft und Temperament sein, als man zusammen zu stellen vermag.

Nun ist es Thatsache, daß die Pferde der Schweiz zwar früher

brauchbar werden als jene der englischen, russischen, polnischen oder

deutschen Race, odei überhaupt Pferde edlerer Abstammungen, dagegen

auch früher wieder in Abgang komme» als diese. Ferner ist bekannt,

daß die Pferde der Schweiz, und vorzüglich jene der westlichen, schönere

Kutschen- und Wagcnpferde als gute Reitpferde sind; sie sind in der

Zugend sehr lebhaft, werden jedoch bei angestrengtem Dienste bald

herabgcsetz!.

Die Erfahrung hat ferner gezeigt, daß diese Pferde im Kavallerie-

dicnste vermöge ihrer zartem Konstitution leichter in Fehler und Mängel

verfallen (Fluß- und Schnengallen, Luiationcn :c.) als Pferde deutscher

Racen oder Schläge.

Jedem Kenner ist bekannt, daß Pferde von ungleichen Racen und

höchst ungleichen Temperamenten, wie sie die Schweiz in ihren

verschiedenen Kantonen hervorbringt, zum gleichen Dienste verwendet, sich

gegenseitig verderben, erschöpfen und untauglich machen.



99

Um in ter Sdfmcij cine mehr gleichförmig berittene unt brauchbarere

ft'aballerie ju erhalten, tie mit nieten Uinjftinbcir unt Sîijjbeliebigfeiteit

oerbunbenen Sbfihapungen ju nermeiben unb möglicher SQBeife noch (frfpar»

niffc ju machen, märe ed, nad; unferem dafürhalten, bad Smeefinäfügfte,

menn bieÄaballerichferbebon her ©bgcnoffeitfchaft fetbfl angefebafft mürben.

der SVaoaüerift bejöge fein ißferb non ber Gcibgcnoffcnfchaft in

billigem greife unb gegen baare S8egaI;Iung, unb hätte bie Serp flieh»

tung, badfetbe aufjer bent Stilitärbienfle mit Schonung ju gebrauchen

unb gut ju beforgen. Son tiefem ©ebraudje märe jeboeb audgenommen:

öobntutfcherei, Soüjug, @üterfut>r, Schiffjug, Slafchiiteti unb Sergroerfe.

gerner barf bad SfCVÏ! nicht »eräujjert unb, menn ed eine Stute

ifi, nidft belegt roerben. ffîirb bad S fett außer bem dienfte franf

ober befdiätigt, fo fed ber Äaoalterift badfclbe burch einen patcntiiteu

Setcrinärarjt behanbelit (äffen, unb jmar auf feine Rechnung. 3ft bie

Äranfheit ber 2lrt, bap bad ïl)'er taturd) juin Dîeitbienfte tmbrapd)»

bar uirb, ober geht ed mit dob ab, fo ift ber Äantondfricgdfoinmiffar

atfobatb taoon in Äenntnig ju fcfjen, ber feinerfeite cine Unterfuchung

anorbnet. die baherigen Äoften werben bon ber (Sibgenoffcnfchaft unb

bem ©gentbiimer gemeinfehaftlich getragen.

(Id finbet feinerlei 5lbfd)äpung ober ((ntfduibiguug ftatt, fonberu

bie Sterbe merben fo lange gebraucht, aid fie jum Seiterbieujl tauglid?

bleiben, ©irb aber ein folched ohne Schult bed Seiterd untauglich,

ober (n't ber Seiter felbft feine dienfijeit oollenbet, fo mirb bao Sferb

bon ber Sibgenoffcnfchaft ju fjanben genommen unb bem Seiter bie

Snlaufßfumme mit Sbjug bon 8. 20 t>r. gabr für ben Sribatgebraudi

juriicfbcjahlt. ®et)t abet bad Sferb mit Sob ab, fo hat ber Seiter

bie fuilftc bce Scrlufted ju tragen.

den P'igenthümern niüffcn bie Sterbe nadr jebedmaligem USilitär»

bienftc juin 3uejo berroenbbar au bie frauf gegeben merben. .franfe

Sferbe finb bid bortbin in Äuranftatten unterjitbringen, menn nidrt

ein Sergleich mit bon (iigciithiimcnt ftattfinben fann.
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Um in der Schweiz eine mehr gleichförmig berittene und brauchbarere

Kavallerie zu erhalten, die mit vielen Umstände» und Mißbeliebigkeiten

verbundenen Abschätzungen zu vermeiden und möglicher Weise noch Ersparnisse

zu machen, wäre es, nach unserem Dafürhalten, das Zweckmäßigste,

wenn dieKavallericpfcrdcvon der Eidgenossenschaft selbst angeschafft würde».

Der Kavallerist bezöge sein Pferd von der Eidgenossenschaft in

billigem Preise und gegen baare Bezahlung, und hätte die Verpflichtung,

dasselbe außer dem Militärdienste mit Schonung zu gebrauche»

und gut zu besorgen. Von diesem Gebrauche wäre jedoch ausgenommen!

Lohnkutscherei, Postzug, Gütcrfuhr, Schiffzug, Maschinen und Bergwerke.

Ferner darf das Pferd nicht veräußert und, wenn es eine Stute

ist, nicht belegt werden. Wird das Pferd außer dem Dienste krank

oder beschädigt, so soll der Kavallerist dasselbe durch einen patenticken

Vetcrinärarzt bcbandcln lassen, und zwar auf seine Rechnung, Ist die

Krankheit der Art, daß das Thier dadurch zum Reitdienste unbrauchbar

wird, oder geht es mit Tod ab, so ist der Kantonskricgskommissär

alsobald davon in Kenntniß zu setzen, der scinerscite eine Untersuchung

anordnet. Die dahcrigen Kosten werden von der Eidgenossenschaft und

dem Eigentbnmcr gemeinschaftlich getragen.

Es findet keinerlei Abschätzung oder Entschädigung statt, sondern

die Pferde werden so lange gebraucht, als sie zum Reiterdienst tauglich

bleiben. Wird aber ein solches ohne Schuld des Reiters untauglich,

oder hat der Reiter selbst seine Dienstzeit vollendet, so wird daa Pferd

von der Eidgenossenschaft zu Handen genommen und dem Reiter die

Anlaufssummc mit Abzug von L, 20 pr, Zahr für den Privatgcbrauch

zurnckbczahll, Geht aber das Pferd mit Tod ab, so hat der Reiter

die Hälfte des Verlustes zu tragen.

Den Eigenthümern müssen die Pferde nach jedesmaligem Militärdienste

zum Zuge verwendbar an die Hand gegeben werden, Kranke

Pferde sind bis dorthin in Kuranstalten unterzubringen, wenn nickt

ein Pergleich mil den Eigenthümern stattfinden kann.
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Sacb jebedmaligem ®ienflaudtritt werten tie für bie Bnîimft

unbrauchbaren Uferte aubgemufiert unt jur 3«t butd) anbere crfefjt.

(Sine fotdje Stufierung ftnbet and) nor jebedmaligem ®ienfteintritt flatt.

®iefe wirb beforgt butd) ben Äantondfriegdfommiffär unb jroci eib«

genöffifebe (Experten.

®ie audgemufiertcn Çferbe werben, wenn fie nicht noch jum

(Ärtillcriebicnfic tauglid) jtnb, an öffentliche Steigerungen gebracht.

gut Sergehen ab Seite bed Sciterd werben Strafen beftimmt

unb für bie gute Seforgung ber Sfci'hc aud) on per bem £ienfle Srä»

mien ertbeilt.

2Bir fteflen hier eine Segnung auf über bie llnfojlen, welche

nach biefem Entwürfe für eine Compagnie, 511 80 Serben berechnet,

entfielen motten.

80 Sferbe im (Älter bon 4 Jahren angefauft bad

Stücf ju 2. 270, bringt 2. 21,600
9îa<h achtjährigem SDienfie, wo bad Sfetb nun 12

Jahre alt ift, foil burd)fd)nittïid) nod) gelödt Werben 2.112,
(omit non 80 fßferben « 8,960
wäre alfo ein SOtin berWerth bon 2. 12,640

Son biefen Sferben fetten jährlich (aujicrorbentlidje

gäHe audgenommen) ju ©runbe gehen 1 Stücf, ober in

8 Jahren 8 Stiicfc ju 2. 270 2. 2160.

hieran leiben bie Äaoaderiflen bie fjälftc, bleibt « 1,080

alfo Stinberwcrth ober Serluft 2. 13,720
Jeber ÄaoaUcrift hat einen jährlichen

Seitrag bon 2. 20 ju leifien, bringt in 8

Jahren auf bie Compagnie 2. 12,800

gerncr wirb wegfallen bie (fntfd)äbigung für

ïïîinberwerth, bie nadt einet SMirchfchnittd«

liebertrag 2. 12,800 2. 13,720

t»0

Nach jedesmaligem Dienstaustritt werde» die für die Zukunft

unbrauchbaren Pferde ausgemustert und zur Zeit durch andere ersetzt.

Eine solche Musterung findet auch vor jedesmaligem Diensteintritt statt.

Diese wird besorgt durch den Kantonskriegskommissär und zwei

eidgenössische Experten.

Die ausgemusterten Pferde werden, wenn sie nicht noch zum

Artillcriedicnste tauglich sind, an öffentliche Steigerungen gebracht.

Für Vergehen ab Seite des Reiters werden Strafen bestimmt

und für die gute Besorgung der Pferde auch außer dem Dienste Prämien

ertheilt.

Wir stellen hier eine Rechnung auf über die Unkosten, welche

nach diesem EntWurfe für eine Kompagnie, zu 8V Pferden berechnet,

entstehen möchten.

8l) Pferde im Alter von 4 Jahren angekauft das

Stück zu L. 270, bringt L. 21,600

Nach achtjährigem Dienste, wo das Pferd nun 12

Jahre alt ist, soll durchschnittlich noch gelöst werden L. 112,

somit von 80 Pferden - 8,960
wäre also ein Minderwerth von L. 12,640

Von diesen Pferden sollen jährlich (außerordentliche

Fälle ausgenommen) zu Grunde gehen 1 Stück, oder in

8 Jahren 8 Stücke zu L. 270 — L. 2160.

Hieran leiden die Kavalleristen die Hälfte, bleibt - 1,080

also Minderwcrth oder Verlust L. 13,720
Jeder Kavallerist hat einen jährlichen

Beitrag von L. 20 zu leisten, bringt in 8

Jahren auf die Kompagnie L. 12,800

Ferner wird wegfallen die Entschädigung für

Mindcrwertk, die nach einer Durchschnitts-

Uebertrag l2,800 L. 13,720
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Uebertrag 2. 12,800 2. 13,720

tecbnungin hierfür ben SMcnfîta^ auf511^

fomit fur 80 Çfctbe auf 2. 41. 20 9typ. uni)

in bur^f^nittlicf» 12 jährlichen 3Mengtagen auf ; 494

fommen

$iefe »on obigem Berluge abgezogen

bleibt Beriug

ober jährlich

8. 13,294
2. 13,294
2. 426

2. 53

Beinen mir nun für Fütterung mit îraftirung ter franfen

Bferbe, betör pe bem Bîann an bie $anb gegeben werben tonnen,

burdjfdjnittlicb auf bad 3ai;r 2. 300, fo fommt eine Äompagnie an Ber«

gütung in îotal auf 2. 353, welche ©umme bei erreichtem 3wecf,

närniid) turd)gefübrter taftifdjer Berbefierung tiefer wichtigen 2öaffen=

gattung unferd peered nicht m ef>v in Betraft ju jiepen ig.

2Bir paben noch eine anbere ülnficpt a(d tiefe.

®ie «ßferbe für tie ÄaBailetie werben Bon ter Sibgenoffenfd)aft

angefauft unb bleiben ihr digentimm. £>em ÄaBaücrigen wirb bad

Bferb jum Büiitärbienp unb injwifcbcn ju feinem BriBatgebraudje

auf 8 Sapre übergeben. 3U biefem ©ebrauepe japit er bet dibgenogen«

febaft jährlich 2. 32.

3m Ucbrigen treten bie Bejtimmungen ein, weldje im erften dnt»

würfe enthalten pnb, mit ber Budnapme, bag ber Beitrag Bon 8. 20

auf 8. 32 im 3apï ju flehen fommt.

$amit ber ÄaBaüerifl fein ipferb nicht mutwilliger ffleife ju
©runbe geben läßt, mug er an bem Bering bedfelben beteiligt fein.

SDBir fegen tiefe Xhcilnahme auf l/,i bed Sfflertbcd ber eigen ïaratioit.
Qtudi bie Bftimien für gute Beforgung miiffen beibehalten werben.

2Bir peilen nun biet eine Berechnung auf, unb obfdjon wir tie

drfabrung babcn, bag ed nicht immer bie foftfpieligeren Bfci'be gut,
weicge am meipen audbauern, unb tag ein fernbafter Btitteifcigag pefc
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Uebertrag L, 12,800 L. 13,720

rechnung in hierfür den Diensttag auf51'/z Rvp.,

somit für 80 Pferde auf L. 41. 20 Rpp. und

in durchschnittlich 12 jährlichen Diensttagen auf - 494

kommen

Diese von obigem Verluste abgezogen

bleibt Verlust

oder jährlich

L. 13,294
L. 13,294
L. 426

L. 53

Rechnen wir nun für Fütterung und Traktirung der kranken

Pferde, bevor sie dem Mann an die Hand gegeben werden können,

durchschnittlich auf das Jahr L. 300, so kommt eine Kompagnie an

Vergütung in Total auf L. 353, welche Summe bei erreichtem Zweck,

nämlich durchgeführter taktischer Verbesserung dieser wichtigen Waffengattung

unsers Heeres nicht mehr in Betracht zu ziehen ist.

Wir haben noch eine andere Ansicht als diese.

Die Pferde für die Kavallerie werden von der Eidgenossenschaft

angekauft und bleiben ihr Eigenthum. Dem Kavalleristen wird das

Pferd zum Militärdienst und inzwischen zu seinem Privatgebrauchc

auf 8 Jahre übergeben. Zu diesem Gebrauche zahlt er der Eidgenossenschaft

jährlich L. 32.

Im Ucbrigen treten die Bestimmungen ein, welche im ersten

Entwürfe enthalten sind, mit der Ausnahme, daß der Beitrag von L. 20

auf L. 32 im Jahr zu stehen kommt.

Damit der Kavallerist sein Pferd nicht muthwilliger Weise zu

Grunde gehen läßt, muß er an dem Verlust desselben betheiligt sein.

Wir setzen diese Theilnahme auf des Werthes der ersten Taxation.

Auch die Prämien für gute Besorgung müssen beibehalten werden.

Wir stellen nun hier eine Berechnung auf, und obschon wir die

Erfahrung haben, daß es nicht immer die kostspieligeren Pferde sind,

welche am meisten ausdaucrn, und daß ein kcrnhafter Mittclschlag sieb
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beffer füttern lägt unb bit ©trapajcn beffer audbält aid fcbraere Waffen

ober l)Ocf) unb lang gezogene ïbiere, m ollen mir ben Ourebfdjnittdpreid

bennoeb ju ß. 352 anfegen.

80 ipferbe mürben bemnad) foften 2. 28,160
Wad) 8 3af)ren SDicnfîjeit foil ein ipferb nod) einen ffiertb

oon 8. 144 gaben, alfo 80 ^ferbe einen ffiertg Bon 11,560

ift ein Winbermcrtb Bon ß. 16,640
(Sd feilen jährlich ju ©runbe geben 3 ©tücf

(eine Wortalitat, bie faum eintreffen follte, inbem

bie Bferbe nod) im beften ßebendalter ftnb), fo

märe in 8 3at>ren ein Berlujl Bon ß. 8448

hieran jablen bie betrefenben Weiter l/3 mit » 2816

bleibt 5,632
Winbermertb unb Berluft jufammen ß. 22,272
Die Äomp. jagU jäbrlidj an Beiträgen ju ß. 32: ß. 2560

in 8 Jahren ß. 20,480
bleibt reiner Berlujl ß. 1,792

ober im 3abr -- 224

bie îraftirung unb Fütterung franfer ißferbe nad) bem Oienft bid jur
Uebergabe unbereebnet. 2ludj märe, ba bie Wnfaufdfumme ber ©ibge»

noffenfebaft nid;t fogleicb mieber in Äajfa fliegen mürbe, nod) ber ®e(b=

jind in Betradjt ju sieben.

23ir glauben, bag bei biefem (Sntmurfe ed aueb bem Winber*

begüterten möglid) gemacht merbe, in ein ÄaBaHerieforpd einzutreten,

mad eben fein Uebelfianb fein möchte, unb ein Beitrag Bon ß. 32,

ja felbft Bon 35 — 40 Jr. im 3abr märe nod) fein Opfer, fonbern

immer nod) eine fcfjr billige Qludlagc für ben ©ebraueb eine® Bferbed.

Bei Wnfdiaffung tiefer Bferbe f)ätte man aber bie Jolgen audi

ju beted)nen, meld)e bad Unternebmen auf unfern Bfcrbebanbel unb

Bferbesud)t gaben möchte, oorsüglieb bann, mettn man ju au®tänbifcgcn

Bfevbett ftd) neigen mürbe, inbem man annehmen mug, bag eine Wenge
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besser füttern läßt und die Strapazen besser aushält als schwere Massen

oder hoch und lang gezogene Thiere, wollen wir den Durchschnittspreis

dennoch zu L. 352 ansetzen,

80 Pferde würden demnach kosten L, 28,160
Nach 8 Jahren Dienstzeit soll ein Pferd noch einen Werth

von L, 144 haben, also 80 Pferde einen Werth von - 11,560
ist ein Minderwcrth von L, 16,640

Es sollen jährlich zu Grunde geben 3 Stück

(eine Mortalität, die kaum eintreffen sollte, indem

die Pferde noch im besten Lebensalter sind), so

wäre in 8 Jahren ein Verlust von L, 8448

Hieran zahlen die betreffenden Reiter mit - 2816

bleibt - 5,632
Minderwerth und Verlust zusammen L, 22,272
Die Komp. zahlt jährlich an Beiträgen zu L, 32: L, 2560

in 8 Jahre» — L. 20,480
bleibt reiner Verlust L. 1,792

oder im Jahr - 224

die Traktirung und Fütterung kranker Pferde nach dem Dienst bis zur

Uebergabe unberechnet, Auch wäre, da die Ankaufssumme der

Eidgenossenschaft nicht sogleich wieder in Kassa fließen würde, noch der Geldzins

in Betracht zu ziehen.

Wir glauben, daß bei diesem Entwürfe es auch dem Minder-

bcgüterten möglich gemacht werde, in ein Kavalleriekorps einzutreten,

was eben kein Uebelstand sein möchte, und ein Beitrag von L. 32,

ja selbst von 35 — 40 Fr, im Jahr wäre noch kein Opfer, sondern

immer noch eine sehr billige Auslage für den Gebrauch eines Pferdes.

Bei Anschaffung dieser Pferde hätte man aber die Folgen auch

zn berechnen, welche das Unternehme» auf unsern Pscrdchandcl und

Pferdezucht haben möchte, vorzüglich dann, wenn man zu ausländische»

Pferden sich neigen würde, indem man annehmen muß, daß eine Menge
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tiefer 'fßferbe, tic bureg irgent eine Urfaige bienfluntauglicg geworben,

füäter aid 3ucf>tfluten oermenbbar blieben.

®d ift biet bet Ott niebt, übet bie fetnetc 3ludfügrung biefed

Sntmurfed nàtjcr einjutreten, aueg betrachten wir bie ©aege feinedwegd

aid etroad 33oEfommened, glauben aber bod), fie médite einet nähern

3lnfcgauung »ürbig fein, inbem ftc 3been ju etmad Seffetem entgal«

ten mag.

Solotgutn, im Oejembet 1850.

2. u. S.

Citerarifdjee.

Oer Gsäfaridmud ober bie Sîotgwenbigf eit bet ©äbel«
h e r r f et) a ft, bargeman butcg gefcgiigtlicge 33eifpielc bon ben 3eiten

bei ßäfaren bid auf bie ©egenmart, bon 2K. 31. Sîomieu, bor»

maligem (franjôfifcgen) tßrdfeften, aud béni granjögfcgcn ûberfeÇt.

SBeimar 1851 bei 33. g. 33oigt.

Oie Slufgabe biefeê ©egriftegend ifi, ;u geigen, bap „bie ©äfaren

geïommen finb, weil fîe fommen mugten unb weil ber Sauf ber Oinge

woEte, bag fte famen". Oie ©tilgen ber Gäfaren finb bie ffkätorianer;

biefe, weldfe Stamen fte audi tragen, ftnb „in ber §anb beffen, ber

bie Oidfuffîon oeraegtet unb welcger, bed ©efegroaged ber SRebnerbügne

itberbrüffig, bie Igat bem SBorte unterfegiebt".

Oer 33erfaffer gagt bie Siebe grünblidi, 3lb»ofatcnflodfeIn, Surfigen«

lieber u. bgl. tiermögen niegtd gegen „eine 3lrmee, bie jum Äampfe

entfcgloffen ift, benn eine folege begerrfigt jeberjeit eine Snfurreftion".

Oamit gat er freilich SRecgt. ©o fommt er auf ben ©ag : „bag bie

©ewalt bad eingige ^rin^ig ift felbft für bie «Regierungen,

tW

dieser Pferde, die durch irgend eine Ursache dienstuntauglick geworden,

später als Zuchtstuten verwendbar bliebe».

Es ist hier der Ort nicht, über die fernere Ausführung dieses

Entwurfes näher einzutreten, auch betrachten wir die Sache keineswegs

als etwas Vollkommenes, glauben aber doch, sie möchte einer nähern

Anschauung würdig sein, indem sie Ideen zu etwas Besserem enthalten

mag,

Solothurn, im Dezember t83t).

L, U, V,

Literarisches.

Der Eäsarismus oder die Nothwendigkeit der Säbel-
Herrschaft, dargethan durch geschichtliche Beispiele von den Zeiten

der Cäsaren bis auf die Gegenwart, von M. A. Romieu,

vormaligem (französischen) Präfekten, aus dem Französischen übersetzt.

Weimar 18ö1 bei B. F, Voigt.
Die Aufgabe dieses Schriftchens ist, zu zeigen, daß „die Cäsaren

gekommen sind, weil sie kommen mußten und weil der Lauf der Dinge

wollte, daß sie kamen". Die Stützen der Cäsaren sind die Prätorianer;

diese, welche Namen sie auch tragen, sind „in der Hand dessen, der

die Diskussion verachtet und welcher, des Geschwätzes der Rcdncrbühne

überdrüssig, die That dem Worte unterschiebt".

Der Verfasser haßt die Rede gründlich, Advokatcnfloskeln, Burschenlieder

u, dgl, vermögen nichts gegen „eine Armee, die zum Kampfe

entschlossen ist, denn eine solche beherrscht jederzeit eine Insurrektion".

Damit hat er freilich Recht, So kommt er auf den Satz: „daß die

Gewalt das einzige Prinzip ist selbst für die Regierungen,
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